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 Datum Sitzung 
Nr. 

beschlossen 
ja/nein 

Bemerkungen 

Magistrat     

Haupt-, Bau- und 
Finanzausschuss 

    

Stadtverordnetenversammlung     

 

 
V o r l a g e 

 
Beratung und Beschlussfassung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
im Haushaltsjahr 2014 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Magistrat der Stadt Laubach stellt über den Haupt-, Bau- und Finanzausschuss 
den Antrag, die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen: 
 
Für das Haushaltsjahr 2014 werden über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe 
von insgesamt 110.256,89 € beschlossen. 
 
Von diesem Gesamtbetrag sind 
 
 9.644,93 €  gedeckt durch Mehreinnahmen 
 100.611,96 €  gedeckt durch Einsparungen an anderer Stelle. 
 
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2014 wurden in der anliegenden 
Zusammenstellung erläutert. 
 
 
Begründung: 
 
Die Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 
2014 ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Die Beschlussfassung ist notwendig für die Vollständigkeit des Jahresabschlusses 
2014. 
 
Es wird gebeten, wie beantragt zu beschließen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2014 sind durch Mehreinnahmen sowie 
Einsparungen an anderer Stelle gedeckt. 
 
Die Personalkosten wurden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt, sodass in diesem Bereich keine über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben entstanden sind. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurden in § 8 der Haushaltssatzung gem. § 20 Abs. 5 
GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von 
Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines 
Teilhaushaltes erklärt. 
 
 
 
( Klug ) 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
 
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2014 
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